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Botschaft an den Einwohnerrat 

 

Motion Demokratie stärken – Bürgermotion bekannter machen 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Am 23. Mai 2022 hat Einwohnerrat Fabio Mazzara, Pro Aarau, die Motion "Demokratie 

stärken – Bürgermotion bekannter machen" mit folgendem Antrag eingereicht: 

 

Die Motion beauftragt den Stadtrat, die Möglichkeit der Bürgermotion der Aarauer 

Bevölkerung bekannter zu machen 

 

1. Formelles 

 

Der formulierte Antrag untersteht nicht der Zuständigkeit des Einwohnerrats und ist somit 

nicht motionsfähig (§ 27 der Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Aarau, SRS 1.1-

1). Das Anliegen fällt hingegen in den Zuständigkeitsbereich des Stadtrates und wäre so-

mit als Postulat (§ 28 der Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Aarau) einzubringen.  

 

2. Inhaltliches 

 

Der Stadtrat hat im Mai 2022 die Vernehmlassung zu einem neuen Paragraphen der Ge-

meindeordnung zum Motionsrecht für Einwohnerinnen und Einwohner eröffnet. Diese An-

passung der Gemeindeordnung geht auf die Motion "Vorstossrecht für Aarau: Förderung 

der politischen Integration und Partizipation für Alle" zurück. Diese überwiesene Motion 

fordert neben der Ausweitung des Motionsrecht auch dessen Bekanntmachung vor allem 

für die neuen Zielgruppen. Der Stadtrat kann sich jedoch vorstellen, in diesem Zusam-

menhang das Instrument der Motion grundsätzlich und bei allen Zielgruppen bekannter zu 

machen.  

 

3. Fazit 

 

Der Stadtrat stellt aus formellen Gründen Antrag auf Nicht-Eintreten. Er kann sich aber 

inhaltlich dem Anliegen anschliessen. Im Vordergrund steht für den Stadtrat unabhängig 

vom vorliegenden Vorstoss die Bekanntmachung im Zusammenhang mit der Erweiterung 

des Motionsrechtes auf Jugendliche und/oder Ausländerinnen und Ausländer. Bei Ableh-

nung der Erweiterung des Motionsrechtes kann sich der Stadtrat vorstellen, die Motion als 

Recht der einzelnen Bürgerinnen und Bürger bekannter zu machen. 
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Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt 

 

A n t r a g :  

 

Auf die Motion "Demokratie stärken – Bürgermotion bekannter machen" sei nicht einzutre-

ten.  

 

 

Im Namen des Stadtrats 

 

 

Dr. Hanspeter Hilfiker Daniel Roth 

Stadtpräsident Stadtschreiber 

 

 


